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RS UVS Kärnten 2005/04/07 KUVS-
1257/2/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.2005

Rechtssatz

Wird dem Beschuldigten vorgehalten, dass es sich im Gegenstand um eine Fahrt, für die Ökopunkte zu entrichten sind,

handelte, so wäre dieser Umstand in den Spruch des Straferkenntnisses aufzunehmen gewesen (siehe VwGH

2003/03/0244). Geschah dies nicht, ist im Falle der Verfolgungsverjährung das Verwaltungsstrafverfahren einzustellen.

(Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte

Güterbeförderung, Ökopunkte, Straferkenntnis, Spruch des Straferkenntnisses, Konkretisierungsgebot

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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